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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1960

Norm

ABGB §1328

ZPO §268

Rechtssatz

Die Annahme eines Mitverschuldens der Klägerin im Verfahren über ihre Ansprüche nach § 1328 ABGB ist dann mit

Rücksicht auf § 268 ZPO ausgeschlossen, wenn diese Annahme mit dem vom Strafgericht festgestellten Tatbestand

begri<ich unvereinbar ist; so zB Mitverschulden der "Verführten" an der grundlosen Nichterfüllung der Zusage der

Ehe.
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